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Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Postfach 1867, 53008 Bonn

Sehr geehrter Herr Wolf,

haben  Sie  vielen  Dank  für  Ihren  vorbezeichneten  Antrag  gemäß  §1  Abs.1
Satz1IFGzu denSocial Media Aktivitäten des BBK[#26989].

Gerne stellen wir Ihnen – wie beantragt – die interne 
Handlungsanweisungen, Konzeptions- und Strategiedokumentemit  Bezug 
zu den Social Media Kanälen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfeals Anlagen zu diesem Schreiben zur Verfügung.

Da  Sie  im  Weiteren  mit  Ihrem  Antrag  keine  Umweltinformationen  gemäß 
§2  Abs.  3  Umweltinformationsgesetz  (UIG)  und  keine  Informationen  im 
Sinne  des  §1  des  Gesetzes  zur  Verbesserung  der  gesundheitsbezogenen 
Verbraucherinformationen    (VIG)    begehren,    sind    die    entsprechenden 
Normen  des  UIG  wie  auch  des  VIG,  die  Sie  in Ihrem  Antrag  zitieren,  im 
Weiteren nicht einschlägig.

Wir hoffen, Ihren Antraghiermit beantwortet zu haben und danken Ihnen 
für Ihr Interesse an unserem Haus.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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